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Norm

11997E039 EG Art39;

AVG §56;

BDG 1979 Anl1 Satz1;

BDG 1979 Anl1 Z22;

EURallg;

UniStG 1997 §70 Abs2;

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat bereits im Erkenntnis vom 5. September 2001, Zl. 99/10/0142, unter Hinweis auf Art.

39 EG und die einschlägige Rechtsprechung des EuGH dargelegt, es bestehe keine aus dem Gemeinschaftsrecht

abzuleitende P>icht, ein Zeugnis, losgelöst von einem Verfahren, in dem es um die Erlangung einer konkreten

Berechtigung (hier: Ernennung von Lehrern an Pädagogischen Akademien bzw. Abschluss eines entsprechenden

Dienstvertrages) geht, im Wege eines Feststellungsbescheides (hier: eines NostriCzierungsbescheides) als bestimmten

Befähigungsnachweisen gleichwertig zu erklären. Die dort dargelegten Überlegungen gelten in gleicher Weise für die

Auffassung der Beschwerde, soweit diese einen Anspruch auf Nostrifizierung aus Art. 39 EG abzuleiten versucht.
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